
Anordnung 
über .das Forschungsstudittlll 

. 
vo1n 1. Juni 1970 

Auf der Grundlage des § 79 . Abs. 2 des Gesetzes vorri 
25. Februar 1965 über das einheitliche sozialistische Bil
dungssystem {GBl. I S. 83) \Vird in Üb?reinstimmung 
mit dem Zentralrat der Freien Deutschen Jugend und 
dem Zentralvorstand der Gevverkschaft Wissenschaft 
folgendes angeordnet:· 

§ 1 

Aufgaben und Ziel 

(1) . Die Hauptaufgabe des. l~orscl1ungsstudiun1s ist, 
wissenschaftlich - hochqualifizierte sozialistische l(ader 
auszubilden und zu erziehen, die durch ihre parteiliche 
und be\vußte schöpferische Arbeit für die · umfassende 
Stärkung des Sozialismus \Virken. Das Forschungs
studium ist · die grundlegende Ausbildungsfor m für die 
Heranbildung des' pron1ovierten vvissenschaf tlichen 
Nachwuchses fUr Wissenschaft und Praxis, insbesondere 
für die Hochschulen, wissenschaftlichen Akademien und 
die . sozialistischen ·aroßforschungszentren. Im For
schungsstudiun1 sind durch zielstrebige Ausvvahl und 
frühzeitige Förderung die . gesellschaf tlich und fachlich 
besonders befähigten Studenten nach Abschluß der . 
Hauptprüfung zu qualifizieren. 

(2) Durch das aktive lVlit\virken der Forschungs~ 
studenten in der· kollektiven Forschungsarb~it unter 
Leitung erfahrener Wissenschaftler ist ihr . Streben 
nach Pionier- und Spitzenleistungen zu entwickeln. Im 
Prozeß des Forschens und · Lernens und der aktiven 
politischen Arbeit sind bei ihnen solche politischen und 

I 
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moralischen Eigenschaften zu entWickeln, die sie be
fähigen, den ständig steigenden Anforderungen der 
sozialistischen Gesellschaft und Wissenschaft zu ~nt
sprechen und den Marxismus-Leninismus anzuwenden. 

(3) Die Verantwortung für die Auswahl und die Aus
bildung der Forscllungsstudenten Q.aben die Universi
täten und wissenschaftlichen Hochschulen (nachstehend 
Hochschulen genannt). Sie haben Über das Forschungs
studium einem hohen Anteil von Arbeiter- und Bauern
kindern sowie einem der gesellschaftlichen Rolle der 
Frau in der Deutschen Demokratischen Republik ent
sprechenden hohen Anteil der studierenden Frauen 
eine hochqualifizierte wissenschaftliche Ausbildung zu 
sichern. 

(4) Das rorschungsstudium schließt mit dem Erwerb 
des akademischen Grades "Doktor eines Wissenschafts-
zweiges" ab. 

. . 

§ 2 

Die Voraussetzungen 

Voraussetzungen für die Aufnahme in das For
schungsstudium sind: 

a) die erfolgreich abgelegte Hauptprüfung 

b) vorbildliche Studienleistungen im Fach Mar
xismus-Leninismus 

c) sehr gute bis gute Leistungen im Studium der 
Fachwissenschaft und Fähigkeiten zur .selbständi- · 
gen Arieignung der für HÖchstleistungen in For
schung und Entwicklung notwendigen neuesten Er
kenntnisse, Erfahrungen und wissenschaftlichen 
Arbeitsmethoden 

. . 
d) sehr gute bis gute Ergebnisse in der wissenschaft

lichen Arbeit, im wissenschaftlich-produktiven 
Studium und reges Interesse zur Lehr- und For7 

sch ungstä tigkei t 

e) Ideenreichtum und schöpferische . Initiative zur 
Durchsetzung neuer Erken':ltnisse im Studium 

f) Fähigkeiten in der wissenschaftsorganisatorischen 
Tätigkeit und bei der optimalen Gestaltung des 
Studien- und Arbeitsprozesses · 

g) aktive gesellschaftliche Tätigkeit, Bereitschaft und 
Fähigkeit zur aktiven Mitarbeit bei der Lösung 
gesellschaftlicher Aufgaben · 

h) schöpferische und parteiliche Haltung zu allen Fra-
. gen der Entwicklung des studentisChen Lebens, des 

geistig-kulturellen . Lebens und des Zusammen
\:virkens mit dem Lehrkörper und den Angehörigen 
der Hochschule; Initiative bei der Entwicklung 
eines schöpferischen Meinungsstr_eits über gesell:. 
schaftliehe und fachliche Probleme, insbesondere 
innerhalb der Seminargr.uppe. 

§ 3 

Das Auswahlverfahren 

(1) Verantwortlich für die Leitung des Auswah!
verfahrens sind die Rektoren der Hochschulen. Sle 
geben den Direktoren der Sektionen bzw. anderen nach
geordneten Leitern de~ Hochschulen verhindUehe Wei
sungen -für die kaderpolitische Auswahl der Forschungs
studenten und bestimmen-in Übereinstimmung mit den 
Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes die Wissen-. 

schaftsgebiete, auf denen Forschungsstudenten ausge
bildet 1Werden . Die Rekto"ren kontrollieren die Realisie- · 
rung der Maßnahmen für die Vorbereitung und Förde
rUng für das Forschungsstudium geeignet~r· Studenten. 

(2) . Die Direktoren der Sektionen und 'ihnen gleich
gestellte Leiter sind für die .Auswafii Öer ForsChungs
studenten entsprechend den Bestimmungen dieser An
ordnung und der Weisung des Rektors verantwortlich. 
Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Vor-
schlagsberechtigten gemäß Abs. 3 schlagen sie dem Rek
tor Kandidaten für das Forschungsstudium vor. Über 
die Kandidatenvorschläge kann in den FDJ.,Gruppen 
beraten werden. Es ist zu sichern, daß Kandidaten für 
das Forschungsstudium für andere· Hochschulen bzw. 

· wissenschaftliche Institution'en vorgeschlagen werden. 

(3) Für die Aufnahme in das Forschungsstudium kön
nen geignete Kandidaten den Direktoren der Sektionen 
vorgeschlagen werden. Vorschlagsberechtigt sind: 

a) Gesellschaftliche und Wissenschaftliche ' Räte der 
Hochschulen sowie die Räte der Sektionen 

b) Hochschullehrer 

c) Direktoren der Direktionsbereiche 

d) Leiter von Staats- und \Virtschaftsorganen. 

e) Leitungen gesellschaftlicher Organisationen der 
Hochschulen und Kooperationspartner der Hoch
schulen · 

f) Großforschungszentren und . andere wissenschaft
lici;e Einrichtungen 

g) Direktoren von Kombinaten und Betrieben. 

(4) Die Vorschläge für das Forschungsstudium sind in 
der Regel aus dem Kreis der Studenten des 3. Studien
jahres jeweils bis zum 31. Juli zu unterbreiten. Über 
die Aufnahme in das Forschungsst-uclium ist spätestens 
bis zum 30. Novemöer zu entscheiden. 

§ 4 

Die Aufnahme 

(1) Die Aufnahme in das Forschungsstudium erfolgt 
durch den Rektor der Hochschule in Übereinstimmung 
mü den Leitungen der FDJ und der Gewerkschaft der 
Hochschule. Zwischen der Hochschule und dem For
schungsstudenten ist ein Ausbildungsvertrag abzu
schließen. 

(2) Die Forschungsstudenten werden auf del' Grund-.· 
lage der Vorschläge der .. Direktoren der Sektionen durch 
eine I).ommission, · der Wissenschaftler sowie Vertreter 
der FDJ und der Gewerkschaft angehören und die vom 

· Rektor ernannt ist, ausgewählt. Sie empfiehlt dem Rek
tor die Kandidaten für die Aufnahme in das For

. schungsstudium. 

(3)-Die Aufnahme von Forschungsstudenten hat ent
sprechend den bestätigten Kennziffer-n des Volkswii't
schaftsplanes zu ~rfolgen. 

(4) In der Regel erfolgt die Aufnahme in das .For
schungsstudi um nach dreieinhalb Studienjahren bei 
vierjä:lwiger Ausbildungszeit. In Studienrichtungen mit 
davon abweichender· Ausbildungsdauer ist entsprechend 
zu · verfahren. In begründeten Fällen kann die Auf
nahme auch nach Abschluß des Diploms erfolgen. Ent
sprechende Entscheidungen trifft der Rektor. 
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(5) Ausländische Bürger werden in das Forschungs
studium auf der .Grundlage L:Wischenstaatlicher Ver~in
barungen aufgenommen. 

§ 5 ' 

Inhalt der Erziehung und Ausbildung 
. . I 

·(1) Inha1tL md Aufgaben von Erziehung und Ausbil-
dung im Forschungsstudium ha:b"en den Anforderungen 
des akadem sehen "'Grades ,.DOR11'ire ines WissensChafts
zweiges" (vgl. A-nordnung vo1_11 21. Januar 1969 zur Ver
leihung des akademischen Grades Doktor eines Wissen
schaftszweiges -:- Promotionsordnung A - [GBl. li 
S. 107]) zu entsprechen. 

(2) In der Erziehung und Ausbildung der Forschungs
studenten ist die Persönlichkeilsentwicklung ent
sprechend dem Leitbild des sozialistischen Wissen
schaftlers und Ingenieurs zu· Jgestalten. Die Erziehung 
und Ausbildung des Forschungsstudenten erfolgt vor 
allem im ,6.rbei tskollektiv. Durch die aktive Mitvvirkung 
bei der Planung, Leitung und Organisation der wissen
schaftlichen Arbeit muß der Forschungsstudent befähigt 
,~;erden, im K.ollektiv arbeiten, wissenschaftliche Kol
lektive anleiten sov:ie die sozialistische Wissenschafts
organisation ·anwenden zu ·kännen. 

(3) Der Forschungsstudent n:tuß durch seine wissen
schaftlichen Leistungen zur Entwicklung ·von Pionier
und SpitzenleistLrngen beitragen." Die Ausbildung im 
Fachgebiet hat entsprechend dem fortgeschrittensten 
Erkenntnisstand der Wissenschaft zu erfolg.en. Im Er
gebnis der Ausbildung ist elne wesentliche Erhöhung 
der Kenntnisse in deri. theoretischen GrunCUagen des 
Wissenschaftsgebietes zu erreichen. Entsprecl{end den 
prognostischen Erfordernissen ist der Ausbildungsinhalt 
nach dem prozeßorientierlen Denk-, Arbeits- und Ord
nungsprinzip zu gestalten. Der Forschungsstudent hat 
sich grundlegende Kenntnisse der marxistisch-leninisti
schen Organisationswissenschaft und der Wissenschafts-· 
organisation anzueignen sowie Erfahrungen und Fähig
keiten für ihre praktische Anwendung zu erwerben. 
Für Forschungsstudenten sind entsprechertde Lehrver
anstaltungen durchzuführen und vo.rhandene Weiter
bildungsveranstallungen zu nutzen. 

(4) Die marxistisch-leninistische Aus- und Weiter
bildung· hat das Ziel, die im Grund- und Fachstudium 
auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus erworbenen 
Kenntnisse wesentlich zu vertiefen und zu erweitern 
sowie die Fähigkeit zu entwickeln, die Kenntnisse in 
der gesellschaftlichen und . wissenschaft1-icl1en Tätigkeit 
anzuwenden. Sie erfolgt gemäß der Anordnung Nr. 3 
vom 1. Oktober 1!>69 zur Verleihung des akademischen 
Grades Doktor eines Wissensch9ftszweiges - Die mar
·xistisch-leninistische Aus- und Weiterbildung der Dol•
toranden - (GBl. II S. 537). 

(5) Der Forschungsstudent "l1at seine Fremdsprachen
kenntnisse in zwei Fremdspr~chen zu vervollkommnen. 
Er hat in einer Fremdsprache die Sprachlmndigen
pri.ifung III erfolgreich abzulegen.* Im Arbeitsplan sind 
die erforderliciH'll Maßnahmen festzulegen. Es ist zu 
sichern, daß die Weiterbildung insb~sondere in de'r rus
sischen Sprache erfolgt. .In der Regel erfolgt die Qualifi
zierung durCh Intensiv-Lehrgänge in der Anfangsphase 
der Ausbildung. 

• Vgl. Anweisung Nr. 7/67 des Ministers für Hoch- und Fach
schtilwesen vom 1. August 1967 (Verfügungen und Milteihuigen 
d es Ministeriums flir Hoch- und Fachschulwesen Nr. 9(10/1967 
vom 10. Oktober 1967 S. 7). 

·(6) F.orsChungsstudenten sollen in ihE·em Fachgebiet 
2 Wochenstunden Lehraufgaben durchführen. · Eine 
höhere Belastung bedarf der Zustimmung· des Rek ors. 
Die Lehrtätigkeit ist entsprechend den Rechtsvorschrif
ten der Anordnung vom 1. Dezember 1968 über die Ho
norierung von Lehrtätigkeit an den wissenschaftlichen 
Hochschulen Hon.orarordnung - {GBl. II S. 1005) zu 
vergüten. 

§ 6 

Die wissenschaftliebe Betreuung 

ez1e ung m em • ors _!.lngs q:>lleKh v J!!!Q _ _gewährleistel, 
daß die Forschungsstudenten ein der Zielstellung der 
Ausbtldung entspreChendes Promotionsthema erhalten. 
Der Leiter hat die Forschungsstudenten bei der Aneig
nung des Gesamtüber.blicks über das Wissenschafts
gebiet, seine Entwicklung sowie den Zusammenhang 
mit anderen Wissenschaftsgebieten, bei der Einarbei
tung in das spezielle Arbeitsgebiet zu unteq;ti.itzen und 
eine straffe. Kontrolle über die Erfüllung des Arbeits
planes zu si~hern. 

(2) Wenn ~s infolge spezifischer Bedingungen der wi~
senschaftlichen Arbeit erfordedich isl, kann neben d em 
Leiter des Ar bei tskollekti vs ein Wissenschaftler mit cle r 
wissenschaf tlichen Betreuung beauftragt '"'erden. Der 
Betreuer ist gegenüber dem Leiter des Arbeitskollektivs 
rechenschaftspflich tig. 

(3) Die Aufgabe des w-issenschaftlichen Betreuers 
kann Wissenschaftlern 'der Hocl1schulen, -der wissen
schaftlichen Akademien, ~ der Großforschungszentren 
und anderer Einrichtungen der Praxis übertragen wer·
den. Erfahrene Leiter von Staats- und Wirtschaftsorga
nen und von gesellschaftlichen Organisationen können 
die Betreuung von Forschungsstudenten übernehmen. 
Die Entscheidung darüber trifft der Rettor. 

(4) Die erfolgreiche Ausbildung bzw. Betreuung von 
Forschungsstudenten durch die Betreuer kann gemüß 
§ 8 der Ho~schullehrervergütungsverordnung (HVO) 
vom 6. November 1968 (GBL II. S. 1013) anerkannt wer
. den. Die Anzahl der Forschungsstudenten ist als Errech
nungsfaktor des Fonds gemäß § 8 der vor·genannten 
Verordnung zu berücksichtigen. 

(5) Wenn ein Betreuer beauftragt wird, der nicht An-. 
gehöriger der ausbildenden Hochschule ist, kann bei 
Abschluß der Ausbildung ein Honorar bis zu 600 M 
gezahlt werden. Entsprechende Mittel sind zu planen. 
Die Entscheidung über die Zahlung trifft" der Rektor. 

§ 7 

Bedingungen des Forschungsstudiums 

(1) Jeder Forschungsstudent hat einen Arbeitspla n 
auszuarbdten, der vom Leiter des zuständigenArbelts
kollektivs zu bestätigen ist. Der Forschungsstudent ist 
verpflichtet, über die Ergebnisse der Erziehung und 
Ausbildung regelmäßig, insbesondere na<'b dem 1. und 
2 . . Ausbildungsjahr, seinem· Arbeitskollektiv Rechen
schaft zu geben. Nach Abschluß eines Einsatzvertrages 
ist auch dem Leiter der künftigen Arbeitsstelle zu be-
richten. · 

(2) Der Forschungsstudent ist für die Dauer der Aus
bildi.mg Angehöriger der Hochschule, von der er aufge
nommen \VUrde. Die Hochschule hat die Benutzung der 
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für die wissenschaftliche Arbeit, Ausbildung und Per· 
sönlichkeitsentwicklung erforderlichen Wissenschaft· 
liehen, technischen, kulturell-sozialen und anderen 
hochschqleigenen Einrichtungen zu · gewährleisten. Der 
Forschungsstudent erhält jährlich einen Monat Ferien. 
Der . Forschungsstudent . unterliegt . den Disziplinar· 
bes_tinimungen fur Studenten. 

(3) Forschungsstudenten können unmittelbar in sozia
listischen Großforschungszentren, wisseHschaftlichen 
Akademien, Kombinaten und Betrieben sowie anderen 
wissenschaftlichen Einrichtunge·n. arbeiten. Dazu sind 
Vereinbarungen über die Bereitstellung ent:sprechen
der Arbeitsplätze zwischen den Rektoren der Hoch- · 
schul~n und den Leitern der genannten Einrichtunge~ 
abzuschließen. In diesen Vereinbarungen mit Einrich
tungen, denen das Promotionsrecht A erteilt ist, ist fest
zulegen, wie der Abschluß des Forschungsstudiums er
folgt. Die Ausbildung von Forschungsstudenten im Auf
trage und gezielt für Schwerpunkte der Praxis ist auf 
der Grundlage entsprechender .Vereinbarungen vorr an· 
gig zu entwickeln. 

(4) Der Forschungsstudent hat über alle vertraulichen. 
~~Angelegenheiten, von denen er während der Ausbildung 

Kenntnis erhält, auch nach Abschluß des Forschungs
studiums, die Schweigepflicht zu wahren. Ihm sind die 
entsprech enden Rechtsvorschriften zu erläutern. . . . ' ' 

(5) Der Forschungsstudent kann die Eröffnung· eines 
Diplomverfahrens auf der· Grundlage der vorliegenden 
wissenschaftlichen Ergebnisse beantragen.* -

§ 8 

Ausbildungsdauer· 

(l) Die Ausbildung eines Forschungsstudenten ist in 
maximal 3 Jahren abzuschließen. Bei vorzeitigem Ab· 
schluß kann -eine Prämie gemäß § 10 Abs. 7 gewährt 
werden. 

(2) Die Ausbildung eines Forschungsstudenten kann 
in .begründeten Fällen um ein Jahr verlängert werden. 
Der Antrag ist vom Forschungsstudenten zu begründen. 

(3) Bei Nichterfüllung der Anforderungen und aus 
diszipl-inarischen und anderen Gründen kann das For
schungsstudium vorzeitig abgebrochen . werden. Ent

, 'sprechend begründete Anträge können vom Leiter des Y Arbeitskollektivs, von Leitungen gesellschaftlicher Or
,J' g;inisationen . bzw. dem Forschungsstudeiüen gestellt 

werden. 

(4) Verlängerung und vorzeitiger A'blvruch bedürfen 
der Zustimmung des Rektors. 

"-...._, 

§ 9 

Der Einsatz 

(1) Bis zum Abschluß des ersten Ausbildungsjahres 
ist der künftige Einsat; des Fors<;bungsstudenten fest
zulegen und ein entsprechender Einsatzvertrag zur Auf
nahme eines Arbeitsrechtsverhältnisses abzuschließen. 
Es ist zu sichern, daß besonders für die Lösung struktur
bestimmender- Aufg-aben in Wissenschaft und Technik 
und in Großforschungszentren Kollektive von For
schungsstudenten eine Tätigkeit aufnehmen. Mit Stu
denten, die für das Forschungsstudium ausgewählt sind, 

• ·Es ist gemäß § 2 der Verordnung vom G. November 1968 
über die akademischen Grade (Gßl. II S. 1022) ~u .verfahren. 
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· können von den · Einrichtungen, in denen die Studenten 
eingesetzt werden, · Förderungsverträge abgeschlossen 
werden. · 

(2) Forschungsstudenten mit Einsatzvertrag sind von 
den Kombinaten, Betrieben u. a. in die soziale und kul-

. turelle Betreuung einzubeziehen. Im Falle der Delegie
rung ·ist die Zeit des Forschungsstudiums auf die Dienst-, 
Berufs- oder Tätigkeitsjahre sowie ·auf die Dauer der 
Zugehörigkeit zur delegierenden Einrichtung anzurech
nen, wenn der Forschungsstudent nach Abschluß des 
Forschungsstudiums dort seine Tätigkeit aufnimmt. 

(3) Der Forschungsstudent kann nach Abschluß eines 
Einsatzvertrages bei dem Vertragspartner, bzw. mit 
dessen Unterstützung bei den z1,1ständigen örtlichen 
Organen, einen Antrag auf Wohnungszuweisung stellen. 

§ 10 

Finanzielle Regelungen 

(1) . Forschungs.studenten erhalten ein Grundstipen-
.diuin von monatrieb 

300M im erstim Ausbildungsjahr 
350M im zweiten Ausbildungsjahr 
400 M i~ dritten Ausbildungsjahr; 

(2) Sonde~ipendiaten, deren Sonderstipendium höher 
. bzw. niedriger als-das Fo~schungs'stipendium ist, erhal
ten das für sie günstigere Stipendium. 

· . ..-
(3) Forschungsstudenten erhalten kein Stipendium, 

wenn ihr ständiges Einkommen aus nicht eigener Ar
beit (dazu zählen auch Renten ausschließlich VdN- .. 
Renten und Pflegegeld) höh.er als das zu gewährende 
Stipendium ist. Sie erhalten die Differenz zwischen dem 
zu gewährenden Stipendium und dem Einkommen, 
wenn ·das eigene Einkommen unter dem zu gewähren
den Stipendium liegt. · 

(4) · ForschungssWdenten erhalten Zuschläge gemäß 
§§ 9, 11 und 12 der Anordnung vom 4. Juli 1968 über die 
Gewährung von Stipendien . an Direktstudenten der 
Uni.versitäten, Hoch- und Fachschulen der Deutschen 

' 

Demokratischen Republik Stipendienordnung 
(GBl. I1 S . 52(). 

(5) An 30 % der Forschungsstudenten kann ab erstem 
Ausbildungsjahr bei entsprechend.en wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leistul)gen ein Leistungsstipen
dium in folgender Höhe gewährt werden: 

a) an 10 % der Forschungsstudenten in Höhe bis zu 

150M 

b) an 20'% der Forschungsstud~nten in Höhe bis zu 

75M. 

Die Vergabe des Leistun·gsstipendiums erfolgt jährlich 
neu zum 1. September. Vorschläge dafür unterbreiten 
die Leiter der Arbeitskollektive. Ein Leistungsstipen
dium kann im begründeten Falle jederzeit aberkannt 
werden. Für die Leistungsstipendien stehen bis zu 8 % 
der an -die Forschungsstudenten gezahlten Grundstipen
dien zur Verfügung. 

1. 

(6) An Forschungsstudenten können Prämien aus Mit
teln ·des Leistungsfonds der auftragsgebundenen For· 
schungsaufgaben gezahlt werden, wenn sie an der Lö
sung des betreffenden Forschungsauftrages wesentlich 
beteiligt sind. 
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(7) Forschungsstudenten, ·die die · maximale Ausbil
dungsdauer von 3 Jahren unteTbieien, können eine 
Prämie erhalten, wenn die Promolion mindestens mit 
guten Leistungen abgeschlossen und eine ·aktive gesell
schaft1iche Arbeit geleistet wmde. Die Höhe der Prämie 
kann bis zu 2'5 °/u der eingesparten Stipendienmittel 
betragen. 

(8) Entscheidungen gemäß den Absätzen 5, 6 und 7 
trifft der Rektor. 

(9) Forschungsstudenten erhalten, wenn der Brutto
lohn des Ehegatten monatlich 500 M nicht übersteigt, 
für jedes zu versorgende Kind einen monatlichen Zu
schuß für das 1. Kind von 40 M, für jedes weitere von 
30M. 

_(10) An Forschungsstudenten, den~n Ehegatten durch 
ein amtsärztliches Attest die Arbeitsunfähigj<eit im 
Sinne der Bestimmungen der Sozialversicherung nach
weisen können und kein eigenes Einkommen haben, .ist 
ein monatlicher - abzugsfreier Zuschuß bei eigenem 
Haushalt am Studienort von 30M und bei eigenem 
Haushalt außerhalb- des Studienortes von 70 M zu -zah
len. -Als Arbeitsunfähigkeit gilt auch; wenn ein Kind 
unter 3 Jahren oder zwei und mehr Kinder unter 
8 Jahren zum Haushalt gehör.en und der Ehegatte kein 
eigenes -Einkommen hat. 

(14) Forschungsstudenten können ohne Zahlung von 
Gebühren an Weiterbildungsveranstaltungen aller 
Hochschulen teil.nehmen. 

(15) Die Kosten .für die Vervielfältigung der Pflicht-· · 
exemplare gemäß § 12 der A.nordnung vom 21. Jamiar 
19'69 zur Verleihung des akademischen Grades Doktor 
eines Wissenschaftszweiges - Promotionsordnung A -
können auf Antrag des Forschungsstudenten ganz oder · 
anteilig von den Hochschulen übernommen werden. 
Die Entscheidung trifft der Rektor. Entsprechende Mit- . 
tel sind zu planen. 

(16) F<1rschungsstudenten sind von der Zahlung vGn · 
. ßiplom- bzw. Promotionsgebühren befreit. 

§11 

Schlußbestimmungen 

(1) Dlese Anordnung tritt am 1. Juni 1970 in Kraft. 

(2) Für die Auswahl, Aufnahme und den Einsatz der 
Forschungsstudenten können die Lei t.er· zentraler staat
licher Organe, denen Hochschulen unterst~hen, auf der . 
Grundlage dieser Anordnung mit Zustimmung des Mi/ 
nisters für H1och- und Fachschulwesen spezifische Be
stimmungen erlassen.· 

(3) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
(11) Die Sotialversid1erung für die Forschungsstuden-

te ist durch die Ver01·dnun vo 15. März 19ß2 über 'a) cUe Anweisung Nr. 2/196Jl vom 29. Februar 1968 über 
~dJ.i;~.~eo...~;.P2.f~<..li...l:c~h::.t~o.:v=.e~r..;s1>:l.· c~h'"'e-r.::.u~n!.g~· !;.;d>:l.e~r~S:.~;t;..1..;1 d~e~n.:..tr.,.e,.;~n~u.:o:.:;n.5ld~A.:oso.:ip::.li.;r_a.~;n~t~e'""n-+- die Einrich iung des Forschungsstudiums (Verfü-

bei der Sozialversicherung der Arbeiter und Ang~·ell- gungen und Miiteüungen des Ministeriums für Hoch-
• ten (GB'l. II S. 126) sowie der Ersten DL{rchführungs- und Fad1schuhvesen Nr. 1/ 2/ 1968) 

bestimmung zUr yerordnung vom 15. März 1962 <GBl. li - b) die Anweisung Nr. 4/1970 vom 16. März 1970 · zu 
• S. 127) geregelt. . finanziellen Regelungen des Fo_rs<::J1Ungssiudiums 

(12) Forschungsstudenten erhalten bei Krankheit bzw. (Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums 
Unfall Leistungen hach den Grundsätzen des § 16 bzw. für Hod1- und Fachschu~wesen Nr. 4/1970) 

1-§ 17 de.r 1\nordnung vom 4. Juli 1968 über die Gewäh- c) der § 7 der Anon_inung vom 4_ Juli 19611 über die 
rung von Stipendien ah Direktstudenten der Universi-.. Gewa··hr·ur12' vo11. S"-'pendt'en an DiTektstudenten der 
täten, Hoch- und Fachschulen. der Deutschen Demokra- ~ '" Universitäten, Hoch- und Fachschulen der Deutschen 
tischen Republik - Sfipendienordnung ~. Demokratischen Republik - Stipendienordnung - -

(13) Für Reisen, die im In_te.resse der Ausbildw1g, der 
L0sung von Forschungsaufgaben oder in Erfüllung ge
sellschaftlicher Verpflichtungen vom Forschungsstuden
ten durchgeführt werden ·müssen und vom Leiter des 
zuständigen Arbeitskollektivs genehmigt sind, sind 
Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgeld nach den 
geltenden Rechtsvorschriften, Gruppe ll, von Qer 
Hochschule zu zahlen. 

L 
(GBl. II S. 527). 

Berlin, den 1. Juni 1970 

~Der MiDister / 
fiir Hoch- und Fachs<.iudwesen 

I: V.: Böhme 
Staa tssekre tä r 
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